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— 2fl
mir nehme, unb fo bin ich'« ganj jufrieben, ba«

£obnläd)eln be« Salon« ober ben glud) ber Steldjen

auf mich ju laben.

„3cb fanb euch jitternb au« Scbrecfen »or einem

©flaüenaufftanb; ich babe jebe ©efabr biefer Slrt

befcbworen, inbem icb ben Sflaoen fo behanbelte,

baß er feine Urfacbe jur Stebellion batte. 3* fanb
ben Äerter, bfe Äette unb bie Seitfche al« euere ein*

jigen SRittel, um euere SDiener jum ©eborfam anju-
balten. 3* binterlaffe biefe SDiener al« frieblicbe

unb arbettfame Seute, untertänig ben ©efeften ber

Siaigfett unb ©eredjtigfeit.

„3$ babe bewiefen, baß bfe Sefttlenj »on eueren

©renjen ferngehalten werben fann; tch babe euerem

Steicbtbum eine SRiaion SDotlar« binjugefügt in ber

©eftalt »on neuem Sanb, ba« tcb ben Ueberfcbwem*

mungen be« SRffftffippi abgewonnen habe. 34 fjabe

euere Straßen, Äanäle unb öffentlichen Släfte ge*

reinigt unb »erbeffert unb habe neue 3"fabrten ju
unbefefttem Sanb eröffnet. 3* babe euch größere
SBablfrelbeit gegeben, al« Ihr je juoor befeffen hattet.

3cb habe bfe ©ereebtigfeit fd Unparteilich »erwolten

taffert, baß euere eigenen Slboofaten einfifmmig bte

Sticbter wegen meiner Stnfleßung beglficfwünfcht haben.

„3br babt mithfn bie SBohttbatcn ber ©efefte unb
ber 3nfllj ber Stegierung gefehen, gegen welche ibr
rebetllrt babt. SBarum benn wollt Ihr nicht jurücf*
lehren jur Sffi** flegen biefe Stegierung, nlcbt mit
Sippenbienft, fonbern mit bem $erjen?

„©« ift nur ©ine«, wat ju biefer Stunbe nocb

jwifeben euch unb ber Stegierung fleht unb ba« tft
bie @fla»eref. SDie »on ©ott »erftuebte Snfiftution,
bte hier ihre lefttc 3"ff«cbtöftätte gefunben hat, wirb
nach ©otte« Sorfehung ausgerottet werben, wie ba«

Untraut au« bem SBeijen, obfebon ber SBei jen mit
ihm aufgegangen ift.

„3cb tarn ju euch, genefgt nach empfangenen Sef)=

ren, burch ©ewobnbeit, burch polltifdje Stellung,
burch fojiafe Serwanbtfcbaft, euere Innern ©efefte ju
unterflüften, wofern irgenb welche SRöglidjfeit wäre,
bie« ohne Schaben für bfe Unfon ju tbun. SRonate

ber ©rfabrung unb ber Seobacbtung haben mir bie

Ucberjeugung aftfgejwungen, baß ber Seftanb ber

Sftaoerei unoerträgllcb Ift mit euerer eigenen Sidv:r=
beit wie mtt bem £eil ber Union. SBie ba« Stjftem
aümälid) ju feiner jeftigen ungebeuern ©röße empor*
gemachten ift, fo wäre e« am beften, wenn e« auch

ftufenweife entfernt werben fönnte; aber e« tft beffer,
baß e« mit einem SRal au«gefchnitten roerbe, al« baß

e« bie fojialen, politifeben unb gamilienoerbättniffe
unfere« Sanbe« »ergifte. 3* fpreebe ohne phtlan*
thropifebe Stücffict)ten bejüglicb be« Sflaoen, fonbern
einfach »on ber SBirfung ber Sftaoerei auf ben

£errn. prüfet felber, febaut um eud) unb fagt, ob

biefer traurige, töbtenbe ©influß nicht bie ©runb*
läge euerer ©efeDfcbaft naheju jerßört hat. 3<b

fpreche ble 2lbfcbfeb«worte eine« SRanne«, ber feine

Eingebung für ba« Sanb mft ©efabr feine« Sehen«

unb Sermögen« bewiefen bat unb ber bet biefen

SBorten Weber ©offnung noch 3ntereffe haben fann,
at« ba« Sefte berjenigen, ju welchen er fpricht.

„Äommt benn ju unbebingter Unterftüftung ber

Stegierung. Stebmt euere eigenen ©inriebtungen In
euere eigenen £änbe. Sitbet fte um nach ben ©e*
feften ber Sölfer unb nach bem göttlichen Stecht unb
erreichet fo jene große Sro«perität, welche euch burch
bie geograpblfcbe Sage »erheißen ift, Wooon ihr aber
bi« jeftt nur einen Sbeil befeffen hattet."

Wa» eibgen. JKilitttrbepartement an bte JUüitär-
beharben ber fiantone.

SBeftanbtheitfifte mit äuffdjrfft
3lu«rüftung

(«8cm 28. 3un( 1872.)

SRad) ©inftehtnahme ber Slntworten ber Äantone auf bfcSfeftf«

ge« Ärel«fa)reiben 0. Nr. 80/5 oom 26. Sanuar b. 3. bcjüg«

lld) ber Sänfdjäflitng oon «Büdjfenmadjcr« Sffierfjcugflfren unb iöe»

ftanbttjeilfiften h^en wfr nunmehr folgcnoe «Berfügungen ge«

troffen:
1. ©le ©rftettung ber Äfften, welche »on ber ©ibgenoffenfdjaft

bejogen ju wetben wünfdjen, wfrb ber eibg. «JRontirwerfftättc in
«Bern übertragen.

2. ©fe «ßreffe, wela)e bie «JRontirwerfftättc bafür berechnet,

ftnb:
Sffierfjcugfffte mft «Jtuffdjrift gr. 80. —
Sffierf jeug „ 320. —

gr." 400. —~

gr. 70. -
._ „_485._-_

gr. 555. —
Sffiegen ter ftet« ftefgenben greife fönnen jebod) biefe SHngabcn

nfdjt für längere 3eit serbinblfd) fein.

3. ©enjenigen Äantonen, welche blc Älftcn für ble Schüben»

bataWonc felbft anfertigen wollen, wftb für ben Stnfjaft ber Sffierf«

jeug« nnb «Beftanbtheilfiften bie gleidje ©ntfdjäbigung wie obett-

geleiftet.

4 SBon Uebernahme ber 2lu«rüftung alter Älftcn witb ab«

gefehen.

Um bfe entfprechenben SBorfcljrcn treffen ju fönnen, werben

bfe Äantone elngefaben, bem ©epartement bi« fpäteften« ben

31. 3uti mittbeflen ju wollen, ob unb in welcher «Jlnjarjt fte

biefe Älftcn ober beren Sntjatt »on ber efbg. «JRontfrwerfftätte

ju erhalten wünfefjcn, unb jwar nfd)t adeln für Sdjüfjenba«

tafdonc, fonbern audj für Snfanterlebatafllone.

©epglefdjcn werben biejenigen Äantone, weldje bfe Äfften felbft

anfertigen laffen wollen, clngelaben, foldje« befötberfidjft ju tf)un.

©tl(geitof("eufd)aft.

St. ©attifdje fffintlelriebflifttma,.

Deffentltcbe ©rflärang.
©fe Jpauptoerfammlung bc« ©t. ©atHfdjen Äantcnat»Dfpjier««

»crefne« »em 23. 3uni in Sffieefen fapte einen «Befdjluft, ber

barauf abriett, ben gonb ber „St. ©altffctjen «Btnfef«
riebftfftnng" an einen erft nodj ju grünbenben
„St. ©alllfdjcn i?ülf*»erefn für fdjweljerff dj»

Sffichrmänner unb beren gamitien " au«hinjugeben.
©a« unterjefdjncte Äomite ber Sffiinfefrfebftiftung ficht R(f)

»eranlapt, über feine Stellung ju biefem SSefcfjIuffe »or bem

gorum ber Deffcnttfdjfeit SRcdjenfdjaft abjulcgcn.
©er Statutenentwurf für ben projeftfrten #ü(f«»erein würbe

feiner Seit unferem Äomite jur «Begutadjtung »orgelegt. SBir

gaben unfer Urtheil babin ab, c« folle auf biefen ©nt«
wurf gar nidjt eingetreten werben, unb begrünbeten

ba«felbc fn einläplidjem fdjrlftlidjcm ©utadjten.

(Sntgegen unferer SJlnpdjt beantragte ba« Äomite bc« Äantonat«

Dfftjter«»erefne«, ber SBercin möge pdj mft biefem Statutcncnt«

wurf cfnserftanben erftären unb nad) Äräften für mög!idjft jaht«

refdjen «Beitritt »en SRftgtfcbern ju bem gu grünbenben St. ©atll«

fdjen #ütf«»erein »frfen; — fobalb berfelbe ftd) fonftftulrt h«*e
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mir nehme, und so bin ich's ganz zufrieden, das

Hohnlächeln des Salons oder den Fluch der Reichen

auf mich zu laden.

„Ich fand euch zitternd aus Schrecken vor einem

Sklavenaufstand; ich habe jcde Gefahr dieser Art
beschworen, indem ich den Sklaven so bebandelte,

daß er keine Ursache zur Rebellion hatte. Ich fand
den Kerker, die Kette und die Peitsche als euere

einzigen Mittel, um euere Diener zum Gehorsam
anzuhalten. Ick hinterlasse diefe Diener als friedliche

und arbeitsame Leute, unterthänig den Gesetzen der

Billigkeit und Gerechtigkeit.

„Ich habe bewiesen, daß dle Pestilenz von eueren

Grenzen ferngehalten werden kann; ich habe euerem

Reichthum eine Million Dollars hinzugefügt in der

Gestalt von neuem Land, das ich den Überschwemmungen

des Mississippi abgewonnen habe. Ich habe

euere Straßen, Kanäle uud öffentlichen Plätze
gereinigt und verbessert und habe neue Zufahrten zu

unbesetzten, Land eröffnet. Ich habe euch größere

Wahlfreihêit gegeben, als ihr je zuvor besessen hattet.

Ich habe die Gerechtigkeit ss Unparteilich verwalten
lassen daß euere eigenen Advokaten einstimmig die

Richter wegen meiner Anstellung beglückwünscht haben.

„Ihr habt mithin die Wohlthaten der Gesetze und
der Justiz der Regierung gesehen, gegen welche ihr
rebelltrt habt. Warum denn wollt ihr nicht zurückkehren

zur Pflicht gegen diese Regierung, nicht mit
Lippendienst, sondern mit dem Herzen?

„Es ist nur Eines, was zu dieser Stunde noch

zwischen euch und der Regierung steht und das tst

die Sklaverei. Die von Gott verfluchte Institution,
die hier ihre letzte Zufluchtsstätte gefunden hat, wird
nach Gottes Vorsehung ausgerottet werden, wie das

Unkraut aus dem Weizen, obschon der Weizen mit
thm aufgegangen ist.

„Ich kam zu euch, geneigt nach empfangenen
Lehren, durch Gewohnheit, durch politische Stellung,
durch soziale Verwandtschaft, euere innern Gesetze zu

unterstützen, wofern irgend welche Möglichkeit wäre,
dies ohne Schaden für die Union zu thun. Monate
der Erfahrung und der Beobachtung haben mir die

Ueberzeugung aufgezwungen, daß der Bestand der

Sklaverei unverträglich ist mit euerer eigenen Sicherheit

wie mit dem Heil der Union. Wie das System
allmälich zu seiner jetzigen ungeheuern Größe
emporgewachsen ist, so wäre es am besten, wenn es auch

stufenweise entfernt werden könnte; aber es tst besser,

daß es mit einem Mal ausgeschnitten werde, als daß

es die sozialen, politischen und Familienverhältnisse
unseres Landes vergifte. Ich spreche ohne
philanthropische Rücksichten bezüglich des Sklaven, sondern

einfach von ver Wirkung der Sklaverei auf dcn

Herrn. Prüfet selber, schaut um euch und sagt, ob

dieser traurige, tödtende Einfluß nicht die Grundlage

euerer Gesellschaft nahezu zerstört hat. Ich
spreche die Abfchiedsworte eines Mannes, der seine

Hingebung für das Land mit Gefahr seines Lebens

und Vermögens bewiesen hat und der bet diesen

Worten weder Hoffnung noch Interesse haben kann,
als das Beste derjenigen, zu welchen er spricht.

„Kommt denn zu unbedingter Unterstützung der

Regierung. Nehmt euere eigenen Einrichtungen tn
euere eigenen Hände. Bildet sie um nach den
Gesetzen der Völker und nach dem göttlichen Recht und
erreichet so jene große Prosperität, welche euch durch
die geographische Lage verheißen tst, wovon ihr aber
bis jetzt nur einen Theil besessen hattet."

Das eidgen. Militärdepartement an die Mititär-
behörden der Aantone.

Bcstandtheilkiste mit Aufschrift

Ausrüstung

(Vom 28. Juni 1872.)

Nach Einsichtnahme der Antworten der Kantone auf dicSfeiti-

ges Kreisfchreiben O. Nr. 80/5 »om 26. Januar d. I. bezüg-

lich der Anschaffung »on Büchsenmachcr-Wcrkzcugktsten und Be»

standiheilkisten haben wir nunmehr folgcnde Verfügungen ge»

troffen:
1. Die Erstellung der Kisten, welche »on der Eidgenossenschaft

bezogen zu werden wünschcn, wird der eidg, Montirwerkstätte in
Bern übertragen.

2. Die Preise, welche die Montirwerkstätte dafür berechnn,

sind:

Werkzeugkiste mit Aufschrift Fr. 80. —

Werkzeug « 320. —
Fr.^ M. —

'

Fr. 70. -
„ «5.

Fr. 555. —
Wcgcn der stct« steigenden Prcise können jedoch diese Angaben

nicht für längere Zeit verbindlich scin.

3. Denjenigen Kantoncn, wclchc die Kisten sür die Schützen»

bataillonc selbst anfertigen wollen, wird für dcn Inhalt der Werkzeug

» «nd Bestandtheilkisten dic gleiche Entschädigung wie oben,

geleistet.

4. Von Uebernahme der Ausrüstung alter Kisten wird ab»

gesehen.

Um die entsprechenden Vorkchrcn treffen zu können, werden

die Kantone eingeladen, dem Departement bis spätesten« den

31. Juli mittheilen zu wollen, ob und in wclchcr Anzahl ste

diese Kisten «der deren Inhalt »on dcr eidg. Montirwerkstätte

zu erhalten wünschen, und zwar nicht allein für Schützenba»

taillone, sondcrn auch für Jnfanteriebataillone.

Dcßgleichen wcrdcn diejenigen Kantone, welche die Kisten selbst

anfertigen lassen wollcn, eingeladen, solche« beförderlichst zu thun.

Gidgenossensch asl.

St. Gallische Winkelriedstistung.

Oeffentliche Erklärung.
Die Hauptversammlung dc« Et. Gallischen Kantonal »Offiziers»

»ereine« vom 23. Juni tn Weesen faßte einen Beschluß, der

darauf abzielt, den Fond der «St. Gallischen Winkel,
riedstiftvng" an einen crst noch zu gründenden
„St. Gallischen Hülfeverein für schweizerische
Wehrmänner und deren Familien " aushinzugeben.

Da« unterzeichnete Komite dcr Winkclriedstiftung sieht sich

»eranlaßt, über seine Stellung zu dicscm Beschlusse »or dem

Forum der Oeffentlichkeit Rechenschaft abzulegen.

Dcr Staturenentwurf für den projektirten Hülfsverein wurde

seiner Zeit unserem Komite zur Begutachtung vorgelegt. Wtr
gaben unser Urtheil dahin ab, es solle auf diesen
Entwurf gar nicht eingetreten werden, und begründeten

dasselbe in einläßlichem schriftlichem Gutachten.

Entgegen unserer Ansicht beantragte das Komite des Kantonal»

Ofsiziersvereines, der Verein möge sich mit diesem Stotutcncut-

wurf einverstanden erklären und nach Kräften für möglichst

zahlreichen Beitritt »on Mitgliedern zu dem zu gründenden St. Galli»

schen Hülfsverein wirken; — sobald derselbe sich konstituirt habe
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